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Gesetz über Hochschulen und Forschung (GHF) 

vom 24. Oktober 2012 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 Abs. 1 und Art. 89 Abs. 3 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 26. Juni 2012, 

beschliesst: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 
1 Dieses Gesetz regelt vorbehältlich einschlägiger bundesrechtlicher Be-
stimmungen sowie interkantonaler Vereinbarungen die Förderung der 
Hochschulen sowie der universitären und anderen Forschungsstätten 
durch den Kanton. 
2 Es bildet die rechtliche Grundlage für die Finanzierung von Vorberei-
tungskursen für Ausbildungen im Tertiärbereich. 

Art. 2 
1 Hochschulen und Forschungsstätten sind Einrichtungen der wissen-
schaftlichen Lehre, Forschung, Dienstleistung und Weiterbildung. 
2 Sie tragen zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des 
Kantons und seiner Regionen bei. 
3 Der Kanton fördert den Interessen des Kantons dienende Ansiedlungen 
von Hochschulen und Forschungsstätten. 

Art. 3 
1 Lehre und Forschung sind frei. 
2 Die ethische Beurteilung der eingesetzten Mittel und die Verantwortung 
für einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Ressourcen sind Be-
standteil der wissenschaftlichen Tätigkeit. 

Art. 4 
Hochschulen und Forschungsstätten kooperieren in ihrem Aufgabenbe-
reich mit der Wirtschaft sowie mit in- und ausländischen Organisationen 
und Institutionen aus Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
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Art. 5 
Mit Ausnahme der Urheberrechte gehören den kantonalen Hochschulen 
alle Rechte an Immaterialgütern, die von Personen in Ausübung ihrer 
dienstlichen Tätigkeit an diesen Hochschulen geschaffen wurden. 

Art. 6 
1 Die Hochschulen und Forschungsstätten streben die Verwertung ihrer 
Forschungsergebnisse an. 
2 Sie können sich im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben und ihres Leis-
tungsauftrags zur Verwertung von Immaterialgüterrechten an juristischen 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts beteiligen. 
3 Der Kanton unterstützt die Hochschulen und Forschungsstätten bei im 
Kanton domizilierten Ausgründungen und kann dazu Beiträge ausrichten. 

II. Hochschulen mit kantonaler Trägerschaft 

Art. 7 
1 Der Grosse Rat beschliesst über die Schaffung neuer Hochschulen mit 
kantonaler Trägerschaft. 
2 Die Einfügung in die schweizerische Hochschullandschaft, der Mehrwert 
für den Kanton und seine Wirtschaft sowie die Finanzierbarkeit sind nach-
zuweisen. 
3 Hochschulen mit kantonaler Trägerschaft werden als selbstständige öf-
fentlich-rechtliche Anstalten geführt. 

Art. 8 
Die Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) und die Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Chur (HTW Chur) sind Hochschulen mit kan-
tonaler Trägerschaft. 

Art. 9 
1 Die PHGR sorgt für die Ausbildung von Lehrpersonen, wobei sie die 
Bedürfnisse des Kantons und der umliegenden Kantone besonders berück-
sichtigt. Sie bietet pädagogische Bachelorprogramme an und kann Mas-
terprogramme durchführen. 
2 Sie fördert die Weiterbildung von Lehrpersonen aller Stufen der Volks-
schule und die Ausbildung der Praktikumslehrpersonen, betreibt ange-
wandte Forschung und Entwicklung im Bereich der Volksschule und bie-
tet Dritten Dienstleistungen an. 

Art. 10 
1 Die HTW Chur bietet technische und ökonomische Bachelor- und Mas-
terprogramme an. 
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2 Sie fördert die Weiterbildung von Kaderkräften aus Wirtschaft und Ver-
waltung, betreibt angewandte Forschung und Entwicklung und erbringt 
Dienstleistungen für Dritte. 

Art. 11 
1 Die Zulassung zu den einzelnen Ausbildungsgängen der Hochschulen 
richtet sich nach den Vorschriften des Bundes und interkantonaler Verein-
barungen. 
2 Die Regierung kann auf Antrag des Hochschulrates für einzelne Hoch-
schulen oder Studiengänge Zulassungsbeschränkungen erlassen. 
3 Bei Zulassungsbeschränkungen entscheidet die Eignung der Studienan-
wärterinnen und -anwärter. Die Eignung wird vor Aufnahme des Studiums 
durch ein vom Hochschulrat festgelegtes Eignungsverfahren und nach 
Studienbeginn durch Vorprüfungen abgeklärt. 

Art. 12 
1 Jede Hochschule verfügt über eigene Organe. Diese sind der maximal 
sieben Mitglieder umfassende Hochschulrat, die Hochschulleitung und die 
Revisionsstelle. 
2 Die Regierung wählt den Hochschulrat und dessen Präsidium. Sie be-
rücksichtigt dabei die Interessen der Wirtschaft und der Bildungsinstituti-
onen. 
3 Die Regierung wählt die Revisionsstelle. 

Art. 13 
1 Der Hochschulrat als schulinternes strategisches Organ ist insbesondere 
zuständig für: 
a) die Planung und Überwachung der Zielerreichung im Zusammenhang 

mit dem von der Regierung erteilten Leistungsauftrag; 
b) die Verabschiedung des Budgets zuhanden der Regierung und die 

Aufsicht über den Finanzhaushalt; 
c) die Festlegung der Führungsorganisation sowie der Vorgaben für das 

Reporting und das Qualitätsmanagement in Form eines Reglements; 
d) die Wahl und Abwahl der Rektorin oder des Rektors, der Mitglieder 

der Hochschulleitung und der hauptamtlich Dozierenden; 
e) die Vergabe und den Entzug des Professorentitels; 
f) die Regelung von Verfahrensabläufen des Hochschulbetriebs und die 

Festlegung der Studiengebühren im Rahmen des schweizerischen 
Mittels; 

g) den Entscheid über Ausgründungen. 
2 Der Hochschulrat kann für besondere Aufgaben Ausschüsse einsetzen 
oder Fachleute beiziehen. 
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Art. 14 
1 Der Hochschulleitung gehören neben der Rektorin oder dem Rektor 
mindestens die für die Lehre und für die Forschung Verantwortlichen an. 
2 Die Hochschulen werden operativ durch die Rektorin oder den Rektor 
geführt. Sie oder er hat den Vorsitz der Hochschulleitung, besitzt Wei-
sungsrecht gegenüber den Mitgliedern der Hochschulleitung und vertritt 
die Hochschule gegen aussen. 

Art. 15 
Hochschulangehörige sind: 
a) Hochschulleitung; 
b) Dozierende; 
c) Assistierende, wissenschaftliche Mitarbeitende und Doktorierende; 
d) Studierende und Hörende; 
e) administrative und technische Mitarbeitende. 

Art. 16 
Die Anstellungsverhältnisse richten sich nach dem Gesetz über das Ar-
beitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden. 

III. Hochschulen ohne kantonale Trägerschaft 

Art. 17 
1 Die Errichtung und die Führung von Institutionen des Hochschulbereichs 
ohne kantonale Trägerschaft bedürfen einer Betriebsbewilligung durch die 
Regierung, falls akademische Grade verliehen werden. 
2 Die Betriebsbewilligung kann erteilt werden, wenn die Institution auf ei-
gene Kosten nachweist, dass: 
a) Gewähr für die Erfüllung der Aufgaben auf Dauer gegeben ist; 
b) das Bedürfnis für die Führung einer derartigen Institution auf Hoch-

schulstufe besteht; 
c) die vermittelte Ausbildung den gesetzlichen Anforderungen an eine 

schweizerische Hochschulausbildung entspricht. 

IV. Universitäre und andere Forschungsstätten 

Art. 18 
Die Regierung kann für universitäre und andere Forschungsstätten einen 
Leistungsauftrag mit Globalbeitrag erteilen, sofern folgende Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt sind: 
a) es besteht ein ausreichendes kantonales Interesse; 
b) die wissenschaftliche Qualität ist nachgewiesen; 
c) die Trägerschaft weist eine stabile Finanzierung nach. 
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V. Organisation 

Art. 19 
1 Die in der Regel vierjährigen Leistungsaufträge bestimmen in Absprache 
mit den zuständigen strategischen Organen die Bedingungen, unter denen 
Globalbeiträge ausgerichtet werden. 
2 Die in den Leistungsaufträgen vereinbarten Globalbeiträge werden vor-
behältlich der jährlichen Budgetgenehmigung durch den Grossen Rat von 
der Regierung ausgerichtet. 
3 Die Anwendung der Gesetzgebung über den Finanzhaushalt des Kantons 
beschränkt sich auf die Grundsätze der Gesetzmässigkeit, Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit sowie auf die ordnungsgemässe 
Rechnungslegung. 

Art. 20 
1 Die Regierung erteilt den Hochschulen mit kantonaler Trägerschaft einen 
Leistungsauftrag mit Globalbeitrag. 
2 Liegt für eine Institution des Hochschulbereichs ohne kantonale Träger-
schaft eine Betriebsbewilligung vor und besteht ein ausreichendes kanto-
nales Interesse, kann die Regierung einen Leistungsauftrag mit Globalbei-
trag erteilen. 

Art. 21 
Die Regierung ist zuständig für: 
a) die Festlegung der kantonalen Hochschul- und Forschungsstrategie; 
b) die Genehmigung der Leistungsaufträge; 
c) die Freigabe der jährlichen Globalbeiträge gestützt auf den vom 

Grossen Rat genehmigten Budgetkredit; 
d) die Festlegung der Kriterien zur Überprüfung der Zielerreichung von 

Leistungsaufträgen sowie Vorgaben für Budgetierung und Rech-
nungslegung; 

e) den Erlass von Bestimmungen für Hochschulen mit kantonaler Trä-
gerschaft, welche Mitwirkung, Finanz- und Rechnungswesen, Immo-
bilienmanagement sowie die Absicherung des Liegenschaften-
eigentums regeln. 

Art. 22 
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der kantonalen Hochschulen 
sind dem Grossen Rat zur Kenntnis zu bringen. 

VI. Finanzierung 

Art. 23 
1 Die auf der Grundlage von Leistungsaufträgen auszurichtenden Global-
beiträge werden im Rahmen des Budgets festgelegt. 
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2 An die Grundfinanzierung von Forschungseinrichtungen von nationaler 
Bedeutung gemäss Bundesgesetzgebung leistet der Kanton einen Beitrag, 
der maximal 80 Prozent des Beitrages des Bundes beträgt. 
3 Der Kanton kann an weitere Forschungsstätten Beiträge von maximal 50 
Prozent der anrechenbaren Kosten ausrichten. Die Regierung bestimmt die 
anrechenbaren Kosten unter Anwendung der entsprechenden bundesrecht-
lichen Bestimmungen. 

Art. 24 
1 Der Kanton kann im Rahmen der Finanzkompetenzen gemäss Kantons-
verfassung Beiträge an die anrechenbaren Kosten für Neubauten, Erweite-
rungs- oder Umbauten, Sanierungen sowie die damit verbundenen Ein-
richtungen und Forschungsinfrastrukturen gewähren. 
2 Die Regierung bestimmt die anrechenbaren Kosten. 
3 Die Hochschulen und Forschungsstätten beteiligen sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten angemessen an den Investitionen. 
4 Baubeiträge oder Beiträge an den Kauf von Liegenschaften können auch 
als Pauschale ausgerichtet werden. 

Art. 25 
Die Regierung kann besondere wissenschaftliche Leistungen auszeichnen 
und Förderbeiträge an vorzügliche bündnerische Wissenschafterinnen 
oder Wissenschafter sowie Doktorierende ausrichten. Dabei berücksichtigt 
sie auch sprachliche und kulturelle Anliegen. 

Art. 26 
Das Departement kann Massnahmen unterstützen, welche die Zusammen-
arbeit und die Koordination unter den einzelnen Hochschulen und For-
schungsstätten mit der höheren Berufsbildung und der Sekundarstufe II 
fördern. 

Art. 27 
1 Der Kanton kann Beiträge an Vorbereitungskurse für Ausbildungen im 
Tertiärbereich ausrichten. Die Regierung bestimmt die Beiträge im Rah-
men von Leistungsaufträgen. 
2 Der Kanton trägt jene Kosten, welche sich nach Abzug allfälliger Ge-
meindebeiträge aus verwaltungsrechtlichen Vereinbarungen ergeben. 

Art. 28 
Die Hochschulen und Forschungsstätten mit einem Leistungsauftrag ver-
fügen insbesondere über folgende Ertragsquellen: 
a) Studien- und Kursgebühren; 
b) Beitrag des Kantons; 
c) Beiträge anderer Institutionen der öffentlichen Hand und des Bundes; 
d) Beiträge und Zuwendungen Dritter; 
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e) Erträge aus Dienstleistungs- und Weiterbildungsangeboten. 

Art. 29 
Jede Hochschule und Forschungsstätte mit Leistungsauftrag erstellt jähr-
lich ein Budget, welches den kantonalen Globalbeitrag enthält und den 
Bezug zum Leistungsauftrag herstellt. 

Art. 30 
Werden die Ziele des Leistungsauftrages nicht oder nicht vollständig er-
reicht, kann die Regierung den gesamten Globalbeitrag oder einen Teil 
davon zurückhalten oder zurückfordern. 

VII. Rechtspflege 

Art. 31 
Nach Ausschöpfung des schulinternen Rechtsmittelverfahrens können fol-
gende Entscheide der Hochschulen mit kantonaler Trägerschaft innert 
zehn Tagen mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten wer-
den: 
a) Entscheide betreffend Nichtzulassung zum Studium; 
b) Entscheide betreffend Ausscheiden während des Studiums; 
c) Entscheide betreffend Nichtbestehen des Studiums. 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 32 
1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden folgende Erlasse aufgeho-
ben: 
a) Gesetz über die Pädagogische Hochschule vom 8. Dezember 2004 

(BR 427.200); 
b) Gesetz über die Hochschule für Technik und Wirtschaft vom 

8. Dezember 2004 (BR 427.500). 
2 Verweisen geltende Erlasse auf Bestimmungen, die durch dieses Gesetz 
ersetzt werden, finden die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes 
Anwendung. 

Art. 33 
Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert: 

1. Gesetz über die Berufsbildung und weiterführende Bildungsan-
gebote (BwBG) vom 17. April 2007 (BR 430.000) 
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Art. 3 Abs. 3 
Aufgehoben 

Art. 29 
Aufgehoben 

2. Gesetz über Ausbildungsstätten im Gesundheits- und Sozialwesen 
(AGSG) vom 22. September 2002 (BR 432.000) 

Art. 4 Abs. 2 
Aufgehoben 

Art. 34 
Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängige Verfahren werden nach bisheri-
gem Recht zu Ende geführt. 

Art. 35 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes. 
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